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(54) Opto-elektronische Vorrichtung mit einer eingebauten Sicherungsvorrichtung

(57) Opto-elektronische Vorrichtung zur Übertra-
gung eines elektrischen Signals von einem Eingangs-
stromkreis an einen galvanisch von dem Eingangsstrom-
kreis getrennten Ausgangsstromkreis, mit einem Gehäu-
se, wobei der Eingangsstromkreis eine optische Sende-
einheit zur Erzeugung eines optischen Signals enthält,
welche in dem Gehäuse angeordnet ist, wobei der Aus-

gangsstromkreis eine optische Empfangseinheit zum
Empfangen des optischen Signals enthält, welche in dem
Gehäuse angeordnet ist, wobei mindestens eine Siche-
rungsvorrichtung in dem Gehäuse vorgesehen ist, wel-
che die Übertragung des elektrischen Signals im Falle
eines Stromflusses, der über einem vorgegebenen
Stromstärkewert liegt, unterbricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine opto-elek-
tronische Vorrichtung zur Übertragung eines elektri-
schen Signals von einem Eingangsstromkreis an einen
galvanisch von dem Eingangsstromkreis getrennten
Ausgangsstromkreis, mit einem Gehäuse, wobei der Ein-
gangsstromkreis eine optische Sendeeinheit zur Erzeu-
gung eines optischen Signals enthält, welche in dem Ge-
häuse angeordnet ist, wobei der Ausgangsstromkreis ei-
ne optische Empfangseinheit zum Empfangen des opti-
schen Signals aufweist, welche in dem Gehäuse ange-
ordnet ist.
[0002] Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine
opto-elektronische Vorrichtung zur Übertragung eines
elektrischen Signals von einem Eingangsstromkreis an
einen galvanisch von dem Eingangsstromkreis getrenn-
ten Ausgangsstromkreis, wobei der Eingangsstromkreis
eine optische Sendeeinheit zur Erzeugung eines opti-
schen Signals enthält, wobei der Ausgangsstromkreis ei-
ne optische Empfangseinheit zum Empfangen des opti-
schen Signals enthält, wobei der Eingangs- und/oder
Ausgangsstromkreis über eine Drahtverbindung kontak-
tierbar ist.
[0003] Zudem bezieht sich die Erfindung auf ein Mess-
gerät der Prozessautomatisierungstechnik zur Bestim-
mung und/oder Überwachung einer chemischen und/
oder physikalischen Messgröße.
[0004] Opto-elektronische Vorrichtungen mit einer op-
tischen Sendeeinheit und einer optischen Empfangsein-
heit werden beispielsweise zur digitalen und/oder ana-
logen Signalübertragung zwischen zwei voneinander
galvanisch getrennten Stromkreisen verwendet.
[0005] In der industriellen Messtechnik, insb. in der Au-
tomatisierungs- und Prozesssteuerungstechnik, werden
solche opto-elektronischen Vorrichtungen in Feldgerä-
ten zur galvanischen Trennung der Stromkreise auf-
grund des Explosionsschutzes eingesetzt und gefordert.
Die entsprechenden Feldgeräte ermitteln beispielsweise
den Druck, den Durchfluss, den Füllstand, die Dielektri-
zitätskonstante, die Grenzschicht, die Temperatur oder
eine andersartige physikalische und/oder chemische
Prozessgröße als eine Prozessvariable in einem Prozes-
sablauf. Von der Anmelderin werden beispielsweise
Feldgeräte unter dem Namen Cerabar, Deltabar, Delta-
pilot, Promass, Levelflex, Micropilot, Prosonic, Soliphant,
Liquiphant, Easytemp produziert und vertrieben, die vor-
wiegend dazu bestimmt sind, zumindest eine der oben
bezeichneten Prozessvariablen eines Mediums zu be-
stimmen und/oder zu überwachen.
[0006] Die galvanische Trennung wird sowohl bei so
genannten Zweileitergeräten, welche die Versorgungs-
energie und das Messsignal über ein gemeinsames Lei-
tungspaar übermitteln, als auch bei Vierleitergeräten, die
jeweils ein separates Leitungspaar zur Übermittlung des
Messsignals und der Versorgungsenergie aufweisen,
eingesetzt. Beispiele für derartige Feldgeräte mit einer
solchen als Optokoppler für galvanisch getrennte Strom-

kreise ausgebildeten Vorrichtung sind in der US
4,654,771 A und der WO 2004/048905 A1 beschrieben.
[0007] Die hauptsächlich als Optokoppler verwende-
ten opto-elektronischen Vorrichtungen sind beispiels-
weise in der DE 199 20 403 A1 und der US 6,947,620
B2 beschrieben. Allgemein bestehen solche opto-elek-
tronischen Vorrichtungen aus zumindest einem Sende-
element, z.B. einer Leuchtdiode, und zumindest einem
Empfangselement, z.B. einer Photodiode oder einem
Phototransistor, die zumindest über ein lichtleitendes
Element räumlich und galvanisch voneinander getrennt
sind.
[0008] Damit solche für die Signalübertragung ver-
wendeten opto-elektronischen Vorrichtungen dem in der
industriellen Mess- und Automatisierungstechnik gefor-
derten Explosionsschutz genügen, sind von diesen auch
die für zwischen galvanisch getrennten stromführenden
Komponenten geforderte Mindestabstände für Luftstrek-
ken, Isolationsdicken und Stromkriechpfade geforderte
Mindestwerte einzuhalten. Die Ex-i Norm IEC60079-11
fordert zum Beispiel, bei einer Spannung von 375 V eine
minimale Kriechpfadlänge von 10 mm oder einen mini-
malen Abstand von 2 mm unter Verguss, oder einen mi-
nimalen Abstand von 1 mm unter fester Isolation. Diese
Abstände beziehen sich dabei im Besonderen auf die
minimalen Abstände zwischen den im Betriebsfall elek-
trischen Strom führenden Anschlüssen und Leiterbah-
nen der mittels solcher opto-elektronischen Vorrichtun-
gen gekoppelten Stromkreise. Des Weiteren sind seitens
solcher Optokoppler erhöhte Anforderungen, auch hin-
sichtlich der Temperaturbeständigkeit und des Explosi-
onsgefährdungsrisikos, sowie auch hinsichtlich der bei
eintretenden Überbelastungen auftretenden Schäden,
zu erfüllen.
[0009] Um trotz der hohen sicherheitstechnischen An-
forderungen einen möglichst hohen Kopplungsfaktor
(CTR, current transfer ratio) sowie eine möglichst kom-
pakte Bauform solcher opto-elektronischen Vorrichtun-
gen zu ermöglichen, sind deren lichtleitende Elemente
den Anforderungen aus dem Explosionsschutz und der
Signalübertragung entsprechend ausgebildet.
[0010] Die aus dem Stand der Technik bekannten Lö-
sungen schwächen entweder das übertragene Lichtsi-
gnal, da die optischen Komponenten z.B. weiter von ein-
ander entfernt sind oder es ist eine zusätzliche elektri-
sche oder elektronische Schaltung nötig, die den Strom-
fluss in der opto-elektronischen Vorrichtung bis auf den
maximal angegebenen zulässigen Stromstärkewert,
welcher bspw. durch ein Sicherheitszertifikat vorgege-
ben ist, beschränkt. Diese Lösungen haben jedoch einen
erhöhten Platzbedarf und erfordern das Aufbringen zu-
sätzlicher elektrischer oder elektronischer Bauteile auf
die Elektronikplatine. Will man auf diese zusätzlicher
Bausteile verzichten, darf kein maximal zulässiger
Stromstärkewert der bspw. in einem Datenblatt oder in
dem Sicherheitszertifikat angegeben ist, überschritten
werden. In diesem Fall, muss aber damit gerechnet wer-
den, dass die opto-elektronische Vorrichtung in Fehlsi-

1 2 



EP 2 159 935 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tuation mit theoretisch unbegrenztem Strom überlastet
werden kann. Diese Überlast kann natürlich die opto-
elektronische Vorrichtung beschädigen. Nach der Über-
last muss aber entsprechend einer Ex-i Norm immer
noch ein minimaler Isolationsgrad, gewährleistet sein.
[0011] Bei den heute üblichen Halbleiter-Bauelemen-
ten in Gehäusen mit harter Vergussmasse führt eine ex-
treme Überlastung im Allgemeinen zu einem explosions-
artigen Platzen des Gehäuses und damit zu einer Draht-
verbindung/Stromkreis-Unterbrechung. Ein solches un-
gesteuertes Platzen des Gehäuses kann zu schadhaften
Folgen, nicht nur für das Messgerät, sondern auch in der
Umgebung des Messgerätes führen.
[0012] Aus den Patentanmeldungen EP0434489,
US4107762, US4814946, US6411498 sind Kondensa-
toren mit eingebetteten Schmelzsicherungen bekannt
geworden, um im Falle eines Defekts, bspw. bei einem
Kurzschluss zwischen den Elektroden des Kondensa-
tors, den Stromfluss zu unterbrechen. Elektrische Bau-
teile wie Kondensatoren sind aber nicht oder nur unge-
nügend zur Übertragung von Signalen insbesondere bei
galvanischer Trennung geeignet, da sie Frequenzabhän-
gig sind. Zudem lässt sich durch Kondensatoren kein ho-
her Isolationsgrad zwischen den elektrisch zu trennen-
den Stromkreisen erreichen.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
explosionssichere opto-elektronische Vorrichtung mit
definierter Sicherungscharakteristik vorzuschlagen.
[0014] Die Erfindung wird durch eine opto-elektroni-
sche Vorrichtung mit einem Gehäuse, eine opto-elektro-
nische Vorrichtung mit einer Drahtverbindung und durch
die Verwendung einer erfindungsgemäßen opto-elektro-
nischen Vorrichtung in einem Messgerät der Prozessau-
tomatisierungstechnik gelöst.
[0015] Die Aufgabe wird hinsichtlich der opto-elektro-
nischen Vorrichtung mit einem Gehäuse erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass mindestens eine Sicherungs-
vorrichtung in dem Gehäuse vorgesehen ist, welche die
Übertragung des elektrischen Signals im Falle eines
Stromflusses, der über einem vorgegebenen Stromstär-
kewert liegt, unterbricht.
[0016] Vorzugsweise ist die Sicherungsvorrichtung
dabei so ausgelegt, dass sie bei einer Stromstärke aus-
löst, die unterhalb der Stromstärke liegt, bei der Gefahr
besteht, dass entweder die optische Sendeeinheit oder
die optische Empfangseinheit explodiert. Eine Explosion
lässt sich nicht unbedingt vermeiden. Erfindungsgemäß
wird der dadurch entstandene Schaden so begrenzt,
dass Sendeeinheit und Empfangseinheit nicht gleichzei-
tig vom Gehäuseplastik nicht geschützt bleiben. Von Vor-
teil bei der Verwendung einer in die opto-elektrische Vor-
richtung integrierten Sicherungsvorrichtung ist, dass ei-
ne Sicherungsvorrichtung weniger Energie akkumuliert
als eine bspw. aus einem Halbeleitermaterial bzw. einer
Halbleiterschaltung bestehende optische Empfangs-
oder Sendeeinheit. Dadurch, dass eine geringere Ener-
giemenge zur Auslösung der Sicherungsvorrichtung im
Vergleich zu der Energiemenge, die in der optischen

Sende- oder Empfangseinheit gespeichert werden kann,
nötig ist, kommt es auch zu einer geringeren Explosions-
sprengkraft im Falle einer Überbelastung. Erfindungsge-
mäß kann somit auf einfache Weise und ohne weitere
externe Bauteile eine den Normen der Explosionssicher-
heit genügende opto-elektronische Vorrichtung verwirk-
licht werden. Der vorgegebene Stromstärkewert liegt da-
bei unterhalb dem Stromstärkewert der zu einer Explo-
sion, vorzugsweise unter dem Wert der zu einer Beschä-
digung, der optischen Sendeeinheit oder optischen Emp-
fangseinheit führt
[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung unterbricht
die Sicherungsvorrichtung den Eingangsstromkreis oder
den Ausgangsstromkreis im Falle eines Stromflusses,
der über einem vorgegebenen Stromstärkewert liegt.
Vorzugsweise unterbricht die Sicherungsvorrichtung
den Eingangs- oder Ausgangstromkreis bevor es zu ei-
ner Explosion der optischen Sende- oder Empfangsein-
heit infolge der Überlast kommt. Von Vorteil ist, die be-
sonders kostengünstige sowie Platz sparende Realisier-
barkeit bspw. in Form einer Schmelzsicherung oder ei-
nes Schalters, der den Eingangs- und/oder Ausgangs-
stromkreis unterbricht und damit die Signalübertragung
von der optischen Sendeeinheit zur optischen Emp-
fangseinheit beendet. Vorteilhafterweise unterbricht die
Sicherungsvorrichtung bspw. nur den Teil des Eingangs-
oder Ausgangsstromkreises, welcher die optischen Sen-
deeinheit bzw. die optischen Empfangseinheit enthält.
[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung handelt es
sich bei der Sicherungsvorrichtung um eine elektrische,
elektronische oder thermische Sicherungsvorrichtung.
Diese Sicherungen sind bereits handelsüblich und daher
kostengünstig erhältlich.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
sind die optische Sendeeinheit, die optische Empfangs-
einheit und/oder die Sicherungsvorrichtung wenigstens
teilweise in eine Vergussmasse eingebettet. Um den An-
forderungen der Normen zum Explosionsschutz zu ent-
sprechen, wird dafür ein geeignetes Material und eine
geeignete Schichtdicke der Vergussmasse gewählt wer-
den. Die zusätzliche Einbettung der Bauteile sorgt für
eine isolierende Beschichtung. Dadurch sind die Bauteile
elektrisch isoliert und unter betriebsgemäßen Bedingun-
gen ausreichend geschützt.
[0020] In einer Ausführungsform der Erfindung besteht
das Gehäuse wenigstens teilweise aus der Vergussmas-
se. Das Gehäuse, in dem die Bauteile angeordnet sind,
kann insbesondere vollständig aus der Vergussmasse
bestehen. Von Vorteil ist die sich aus der vorgeschlage-
nen Ausführungsform ergebende kompakte Bauweise
der opto-elektronischen Vorrichtung und die daraus re-
sultierende Material- sowie Platzersparnis.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Sicherungsvorrichtung so ausgelegt und auf das Gehäu-
se und/oder die Vergussmasse abgestimmt, dass im Fall
einer etwaigen, durch das Auslösen der Sicherungsvor-
richtung verursachten Beschädigung des Gehäuses
und/oder der Vergussmasse, die optische Sendeeinheit
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oder die optische Empfangseinheit dennoch wenigstens
teilweise von dem Gehäuse umgeben ist und/oder in der
Vergussmasse eingebettet ist. Durch eine geeignete Ab-
stimmung der Sicherungsvorrichtung auf das Gehäuse
bzw. die Vergussmasse lassen sich Beschädigungen be-
dingt durch eine Überlast und das Auslösen der Siche-
rungsvorrichtung verhindern oder zumindest reduzieren.
[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Gehäuse dabei in verschiedene Gehäuseabschnitte un-
terteilt, die bspw. die Sendeeinheit und/oder die Emp-
fangseinheit oder die Sicherungsvorrichtung enthalten.
Diese Gehäuseabschnitte können bspw. mittels einer
Sollbruchstelle miteinander verbunden sein.
[0023] Sicherheitsrelevante Beschädigungen der op-
to-elektronischen Vorrichtung können bspw. durch de-
struktive mechanische Effekte infolge einer Überlast ent-
stehen. Aufgrund der Überlast kann es zu Explosionen,
insbesondere im Bereich, in dem die Sicherungsvorrich-
tung angeordnet ist, kommen, welche Teile des Gehäu-
ses und/oder der Vergussmasse absprengen. Insbeson-
dere das Gehäuse und die aus der Vergussmasse be-
stehende Verkleidung der optischen Sende- oder Emp-
fangseinheit können dabei abplatzen.
[0024] Indem das Auslöseverhalten der Sicherungs-
vorrichtung geeignet auf das Material und die Schicht-
dicke des Gehäuses und/oder der Vergussmasse abge-
stimmt wird, lassen sich diese Beschädigungen reduzie-
ren und die opto-elektronische Vorrichtung explosions-
sicher entsprechend einer Ex-Norm ausgestalten.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform weist die Si-
cherungsvorrichtung einen solchen Abstand zur opti-
schen Sendeeinheit und/oder zur optischen Empfangs-
einheit auf, dass im Fall einer etwaigen durch das Aus-
lösen der Sicherungsvorrichtung verursachten Beschä-
digung des Gehäuses oder der Vergussmasse, die op-
tische Sendeeinheit oder die optische Empfangseinheit
dennoch wenigstens teilweise von dem Gehäuse umge-
ben und/oder in der Vergussmasse eingebettet ist. Ein
Vorteil der vorgeschlagenen Ausführungsform ist, dass
die in dem Gehäuse eingebaute, betriebsgemäß strom-
führende und stromspeichernde optische Sende- und
Empfangseinheit nicht gleichzeitig bzw. nicht vollständig
ohne isolierende Verkleidung sind, und die die opto-elek-
tronische Vorrichtung selbst im Falle eines Defekts ihre
isolierende Wirkung beibehält. Bevorzugt ist die Siche-
rungsvorrichtung nicht in die optische Sendeeinheit oder
Empfangseinheit integriert und nicht unmittelbar, son-
dern wenigstens über elektrische Verbindungsleitungen,
mit der optischen Sende- oder Empfangseinheit verbun-
den. Dadurch wirken die destruktiven Effekte einer Über-
last wie bspw. eine Explosion der Sicherungsvorrichtung,
nicht primär in dem Gehäuseabschnitt, in dem die Sende-
und/oder Empfangseinheit angeordnet sind.
[0026] Vorzugszugsweise ist die Sicherungsvorrich-
tung in einem von der optischen Sende- oder Empfangs-
einheit entfernten Gehäuseabschnitt angeordnet. Der
konkrete Abstand zwischen der Sicherungsvorrichtung
und der optischen Sende- oder Empfangseinheit ist da-

bei Auslegungssache und hängt von den verwendeten
Materialien und der Anordnung der Bauteile ab.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind we-
nigstens zwei elektrische Anschlüsse an dem Gehäuse
zur Herstellung einer ersten elektrischen Verbindung mit
dem Eingangsstromkreis vorgesehen und wenigstens
zwei weitere elektrische Anschlüsse sind an dem Ge-
häuse zur Herstellung einer zweiten elektrischen Verbin-
dung mit dem Ausgangsstromkreis vorgesehen. Über die
vorgesehenen Anschlüsse ist die in dem Gehäuse an-
geordnete opto-elektronische Vorrichtung kontaktierbar.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung enthält der Ein-
gangstromkreis mindestens eine erste Sicherungsvor-
richtung, welche in dem Gehäuse angeordnet ist, und
der Ausgangsstromkreis enthält mindestens eine zweite
Sicherungsvorrichtung, welche in dem Gehäuse ange-
ordnet ist. Dadurch kann die opto-elektronische Vorrich-
tung bspw. als Optokoppler verwendet werden und ent-
sprechend den Bestimmungen der EN 50020:2002 IEC
60079-11, FM Class 3610:1999 und/oder CSA No.
157-92 kostengünstig und sicher ausgestaltet werden.
[0029] In einer Weiterbildung ist die erste Sicherungs-
vorrichtung in Reihe zu der optischen Sendeeinheit an-
geordnet und/oder die zweite Sicherungsvorrichtung ist
in Reihe zu der optischen Empfangseinheit angeordnet.
Dadurch wird die Übertragung des elektrischen Signals
von dem Eingangsstromkreis an den Ausgangsstrom-
kreis gezielt unterbrochen, ohne dass andere bspw. par-
allel zu der optischen Sende- oder Empfangseinheit an-
geordnete Bauteile von der Stromversorgung abge-
schnitten werden.
[0030] In einer Fortbildung weist die erste Sicherungs-
vorrichtung einen Abstand zu der zweiten Sicherungs-
vorrichtung auf, der größer ist als der Abstand der opti-
schen Sendeeinheit zur optischen Empfangseinheit. Im
Falle von blanken Drähten, Verbindungsleitungen oder
anderen stromführenden oder stromspeichernden Ele-
menten im Bereich der ersten oder zweiten Sicherungs-
vorrichtung infolge einer Explosion der ersten oder zwei-
ten Sicherungsvorrichtung wird der Übersprung von Fun-
ken durch den im Vergleich zum Abstand zwischen der
optischen Sendeeinheit und der optischen Empfangsein-
heit größeren Abstand der ersten Sicherungsvorrichtung
zur zweiten Sicherungsvorrichtung verhindert.
[0031] Hinsichtlich der opto-elektronischen Vorrich-
tung mit Drahtverbindung wird die Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass die Drahtverbindung als Si-
cherungsvorrichtung ausgestaltet ist, wobei die Draht-
verbindung so dimensioniert ist, dass sie die Übertra-
gung des elektrischen Signals im Falle eines Stromflus-
ses, der über einem vorgegebenen Stromstärkewert
liegt, unterbricht. Dadurch ist die opto-elektronische Vor-
richtung gegenüber einem bspw. bei einer Überlast auf-
tretenden Stromfluss, der über einem vorgegebenen
Stromstärkewert liegt, geschützt. Die Sicherungsvorrich-
tung ist dabei durch die Drahtverbindung gegeben, über
die die opto-elektronische Vorrichtung bspw. auf einem
Trägerelement elektrisch angeschlossen ist. Die aus der
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Drahtverbindung bestehende Sicherungsvorrichtung be-
steht dabei aus einem geeigneten Drahtmaterial bspw.
Aluminium und einer geeigneten gewählten Drahtstärke.
[0032] Hinsichtlich des Messgeräts wird die Aufgabe
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass ein Messgerät
mit einer opto-elektronischen Vorrichtung gemäß wenig-
stens einer der oben genannten Ausführungsformen ver-
wendet wird. Die erfindungsgemäße opto-elektronische
Vorrichtung erfüllt die an ein Messgerät hinsichtlich Ex-
plosionssicherheit gestellten Anforderungen in einem
hohen Maß und ermöglicht eine durch das Einsparen
von externen Bauteilen kostengünstige und zugleich
Platz sparende Anordnung einer Mess- und Betriebs-
elektronik in dem Messgerät.
[0033] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: ein Anwendungsbeispiel eines aus dem Stand
der Technik bekannten Optokopplers,

Fig. 2: eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen opto-
elektronischen Vorrichtung,

Fig. 3: eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen opto-
elektronischen Vorrichtung, und

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Draht-
verbindung zwischen zwei elektrischen Kontakten.

[0034] In Figur 1 ist ein Anwendungsbeispiel einer op-
to-elektronischen Vorrichtung 1 gezeigt. Die Vorrichtung
dient dabei als Optokoppler zur Übertragung eines
Wechselspannungssignals Se. Der gezeigte Optokopp-
ler ist bereits aus dem Stand der Technik bspw. aus der
Patentanmeldung DE 102006062599 A1 bekannt. An
den Eingansstromkreis 3 ist ein einen Signalgenerator
33 angeschlossen, der über einen Widerstand 30 be-
grenzt eine Leuchtdiode 25 als Sendeeinheit 4 speist.
Die Leuchtdiode 25 sendet entsprechend dem Signal Se
des Signalgenerators ein Lichtsignal zu der Empfangs-
einheit 6 im Ausgangsstromkreis 5. An den Ausgangs-
stromkreis 5 ist ein Phototransistor 24 als Empfangsein-
heit 6 angeschlossen, dessen Ausgangssignal Sa durch
eine nichtinvertierende Operationsverstärkerschaltung
verstärkt wird. Die nichtinvertierende Operationsverstär-
kerschaltung besteht aus einem Operationsverstärker 23
und mehreren Widerständen 30 zur Einstellung der Ver-
stärkung.
[0035] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen opto-elektronischen Vorrich-
tung 1. Die Vorrichtung 1 ist dabei umgebungsseitig von
einem Gehäuse 10 begrenzt. Das Gehäuse 10 besteht
dabei aus einer Vergussmasse, in welche die Siche-
rungsvorrichtung 11, 12, die optische Sendeeinheit und
die optische Empfangseinheit eingebettet sind. Der Ein-
gangsstromkreis ist über die Kontakte 51, 52 elektrisch

kontaktierbar. Die optische Sendeinheit in Form einer
Leuchtdiode 25 und die optische Empfangseinheit in
Form eines Phototransistors 24 sind mittig in dem Ge-
häuse 10 angeordnet. Der Ausgangstromkreis 5 enthält
einen Phototransistor 24 und ist über die Kontakte 61,
62 elektrisch kontaktierbar. Die Leuchtdiode 25 überträgt
ein optisches Signal an den der Leuchtdiode 25 gegen-
überliegenden Phototransistor 24.
[0036] Innerhalb des Gehäuses 10 sind elektrische
Verbindungsleitungen vorgesehen, über welche die op-
tische Sendeinheit bzw. die optische Empfangseinheit
mit den Kontakten 51, 52 bzw. 61, 62 elektrisch verbun-
den ist. Der Eingangsstromkreis 3 enthält eine erste Si-
cherungsvorrichtung in Form einer Schmelzsicherung
11, die im Fall eines Überstroms den Eingangsstromkreis
3 unterbricht. Die Stromstärke bei der die Schmelzsiche-
rung 11 auslöst, ist kleiner, als die Stromstärke, die zu
einer Explosion der optischen Sendeeinheit führt. Die
Schmelzsicherung ist dabei in Reihe vor der optischen
Sendeeinheit angeordnet.
[0037] Besteht der Eingangsstromkreis 3 oder der
Ausgangsstromkreis 5 der opto-elektronische Vorrich-
tung 1 aus mehreren evt. parallel verlaufenden Verbin-
dungsleitungen, so ist die Sicherungsvorrichtung 11, 12
bspw. so angeordnet, dass sie nur den Stromfluss durch
die opto-elektronische Sendeeinheit bzw. Empfangsein-
heit unterbricht und dadurch auch die Übertragung des
optischen Signals von der optischen Sendeinheit zur op-
tischen Empfangseinheit beendet.
[0038] Zwischen dem Phototransistor 24 und dem
Kontakt 62 ist in den Ausgangstromkreis 5 eine zweite
Sicherungsvorrichtung ebenfalls in Form einer Schmelz-
sicherung 12 eingebracht. Die zweite Sicherungsvorrich-
tung ist dabei analog zur ersten Sicherungsvorrichtung
ausgelegt.
[0039] Anstelle des Phototransistors 24 kann in die-
sem Ausführungsbeispiel auch eine Photodiode als op-
tische Empfangseinheit dienen.
[0040] Figur 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der
erfindungsgemäßen opto-elektronischen Vorrichtung 1.
In diesem Ausführungsbeispiel ist die optische Emp-
fangseinheit ein Phototransistor 24 mit drei elektrischen
Kontakten 61, 62, 63. Der Kontakt 61 ist mit dem Kollek-
tor-Anschluss und der Kontakt 62 mit dem Emitter-An-
schluss des Phototransistors verbunden. Über den Kon-
takt 63 ist die Basis des Phototransistors 24
anschließbar, um den Arbeitspunkt des Phototransistors
24 zu steuern oder zu regeln. Um den Ausgangsstrom-
kreis 5 gegenüber einem Überstrom oder einer Über-
spannung abzusichern, sind zwischen dem Phototransi-
stor 24 und den Kontakten 61, 62 Sicherungsvorrichtun-
gen in Form von Schmelzsicherungen 12, 13 vorgese-
hen. Die Schmelzsicherungen 12, 13 weisen verschie-
dene auf den Stromfluss zwischen dem Kontakt 61 und
dem Kollektor-Anschluss des Phototransistors 24 und
den Stromfluss zwischen dem Emitter-Anschluss und
dem Kontakt 62 abgestimmte Auslösecharakteristika
auf.
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[0041] Der Kontakt 53 dient im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel lediglich der zusätzlichen Verankerung der
opto-elektronischen Vorrichtung 1 auf bspw. einer Elek-
tronikplatine.
[0042] Figur 4 zeigt eine Drahtverbindung ("Drahtbon-
ding", "wire bonding"). Die Drahtverbindung 73 verbindet
dabei zwei elektrische Kontakte 71 miteinander und be-
steht üblicherweise aus Gold, Aluminium oder Kupfer.
Der Durchmesser der Drahtverbindung 73 kann dabei
zwischen 15 Pm und mehreren hundert Pm liegen. Zum
Aufbringen der Drahtverbindung 73 bspw. mittels Wärme
oder Ultraschall sind im Stand der Technik bereits Ver-
fahren bekannt.
[0043] Um ein Schmelzen der Drahtverbindung 73 bei
einem Stromfluss mit einer Stromstärke, welche über ei-
nem vorgegebenen Stromstärkewert liegt, zu gewährlei-
sten, kann der Drahtquerschnitt und/oder das Material
der Drahtverbindung 73 entsprechend der gewünschten
Sicherungscharakteristik ausgewählt werden.
[0044] Wegen der geringen Drahtquerschnitte und
dem niedrigen Schmelzpunkt (ca. 660°C) des in der Lei-
stungselektronik allgemein verwendeten Drahtverbin-
dungsmaterials Aluminium lässt sich eine Drahtverbin-
dung 73 besonders vorteilhaft als Schmelzsicherung
ausgestalten und dahingehend verwenden.
[0045] Die Führung des Drahts der Drahtverbindung
73 ist dabei so vorgenommen, dass ein Abschmelzen
des Drahtes möglich ist, ohne dass sich ein leitfähiger
Kanal aus flüssigem Metall bildet.
[0046] Wie in Figur 4 gezeigt befindet sich eine Aus-
sparung zwischen den Kontakten 71, um den im Falle
eines Überstroms geschmolzenen Draht aufzunehmen
und somit einen elektrischen Kontakt über das geschmol-
zene Material der Drahtverbindung 73 zwischen den
Kontakten zu verhindern.
[0047] Bei den Kontakten 71 kann es sich bspw. um
einen der Kontakte 51, 52, 53, 61, 62 ,63 der opto-elek-
trischen Vorrichtung 1 handeln. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, die in Figur 2 und Figur 3 sowie Figur 4 gezeigten
Ausführungsbeispiele zu kombinieren, um eine explosi-
onssichere opto-elektronische Vorrichtung 1 zu erhalten.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Opto-elektronische Vorrichtung
3 Eingangsstromkreis
5 Ausgangsstromkreis
10 Gehäuse
11 Schmelzsicherung
12 Schmelzsicherung
13 Schmelzsicherung
23 OPV
24 Phototransistor
25 Leuchtdiode
30 Widerstand
31 Spannungsversorgung

33 Signalgenerator
51 elektrischer Kontakt
52 elektrischer Kontakt
53 elektrischer Kontakt
61 elektrischer Kontakt
62 elektrischer Kontakt
63 elektrischer Kontakt
71 elektrischer Kontakt
72 Trägerelement
73 Drahtverbindung

Sa Ausgangssignal
Se Eingangssignal

Patentansprüche

1. Opto-elektronische Vorrichtung (1) zur Übertragung
eines elektrischen Signals von einem Eingangs-
stromkreis (3) an einen galvanisch von dem Ein-
gangsstromkreis (3) getrennten Ausgangsstrom-
kreis (5),
mit einem Gehäuse (10),
wobei der Eingangsstromkreis (3) eine optische
Sendeeinheit (25) zur Erzeugung eines optischen
Signals enthält, welche in dem Gehäuse (10) ange-
ordnet ist,
wobei der Ausgangsstromkreis (5) eine optische
Empfangseinheit (24) zum Empfangen des opti-
schen Signals enthält, welche in dem Gehäuse (10)
angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Sicherungsvorrichtung (11),
(12), (13) in dem Gehäuse (10) vorgesehen ist,
welche die Übertragung des elektrischen Signals im
Falle eines Stromflusses, der über einem vorgege-
benen Stromstärkewert liegt, unterbricht.

2. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13) den
Eingangsstromkreis (3) oder den Ausgangsstrom-
kreis (5) im Falle eines Stromflusses, der über einem
vorgegebenen Stromstärkewert liegt, unterbricht

3. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei der Sicherungsvorrichtung (11),
(12), (13) um eine elektrische, elektronische oder
thermische Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13)
handelt.

4. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, 2
oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die optische Sendeeinheit (25), die optische
Empfangseinheit (25) und/oder die Sicherungsvor-
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richtung (11), (12), (13) wenigstens teilweise in eine
Vergussmasse eingebettet sind.

5. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (10) wenigstens teilweise aus
der Vergussmasse besteht.

6. Opto-elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13) so
ausgelegt und auf das Gehäuse (10) und/oder die
Vergussmasse abgestimmt ist,
dass im Fall einer etwaigen durch das Auslösen der
Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13) verursachten
Beschädigung des Gehäuses (10) und/oder der Ver-
gussmasse,
die optische Sendeeinheit (25) oder die optische
Empfangseinheit (24) wenigstens teilweise von dem
Gehäuse (10) umgeben und/oder in der Verguss-
masse eingebettet ist.

7. Opto-elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13) ei-
nen solchen Abstand zur optischen Sendeeinheit
(25) und/oder zur optischen Empfangseinheit (24)
aufweist,
dass im Fall einer etwaigen durch das Auslösen der
Sicherungsvorrichtung (11), (12), (13) verursachten
Beschädigung des Gehäuses (10) oder der Ver-
gussmasse,
die optische Sendeeinheit (25) oder die optische
Empfangseinheit (24) wenigstens teilweise von dem
Gehäuse (10) umgeben und/oder in der Verguss-
masse eingebettet ist.

8. Opto-elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens zwei elektrische Anschlüsse (51),
(52), (53) an dem Gehäuse (10) zur Herstellung einer
ersten elektrischen Verbindung mit dem Eingangs-
stromkreis (3) vorgesehen sind und
dass wenigstens zwei weitere elektrische Anschlüs-
se (61), (62), (63) an dem Gehäuse (10) zur Herstel-
lung einer zweiten elektrischen Verbindung mit dem
Ausgangsstromkreis (5) vorgesehen sind.

9. Opto-elektronische Vorrichtung nach einem der vor-
herigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Eingangsstromkreis (3) mindestens eine
erste Sicherungsvorrichtung enthält, welche in dem
Gehäuse angeordnet ist und
dass der Ausgangsstromkreis mindestens eine

zweite Sicherungsvorrichtung enthält, welche in
dem Gehäuse angeordnet ist.

10. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Sicherungsvorrichtung (11) in Reihe
zu der optischen Sendeeinheit (25) angeordnet ist
und/oder
dass die zweite Sicherungsvorrichtung (12), (13) in
Reihe zu der optischen Empfangseinheit (24) ange-
ordnet ist.

11. Opto-elektronische Vorrichtung nach Anspruch 9
oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Sicherungsvorrichtung (11) einen Ab-
stand zu der zweiten Sicherungsvorrichtung (12),
(13) aufweist, der größer ist als der Abstand der op-
tischen Sendeeinheit (25) zur optischen Empfangs-
einheit (24).

12. Opto-elektronische Vorrichtung (1) zur Übertragung
eines elektrischen Signals von einem Eingangs-
stromkreis (3) an einen galvanisch von dem Ein-
gangsstromkreis (3) getrennten Ausgangsstrom-
kreis (5),
wobei der Eingangstromkreis (3) eine optische Sen-
deeinheit (25) zur Erzeugung eines optischen Si-
gnals enthält,
wobei der Ausgangstromkreis (5) eine optische
Empfangseinheit (24) zum Empfangen des opti-
schen Signals enthält,
wobei der Eingangsstromkreis (3) und oder der Aus-
gangsstromkreis (5) über eine Drahtverbindung (73)
kontaktierbar ist
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drahtverbindung (73) als Sicherungsvor-
richtung ausgestaltet ist, und
wobei die Drahtverbindung (73) so dimensioniert ist,
dass sie die Übertragung des elektrischen Signals
im Falle eines Stromflusses, der über einem vorge-
gebenen Stromstärkewert liegt, unterbricht.

13. Verwendung einer opto-elektronischen Vorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach
Anspruch 12 in einem Messgerät der Prozessauto-
matisierungstechnik zur Bestimmung und/oder
Überwachung einer chemischen und/oder physika-
lischen Messgröße.
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